
Antrag Veranstaltung

Anzeige einer Veranstaltung auf Privatgrund mit 
erheblichem Zielverkehr

auf Erteilung einer Erlaubnis gemäß § 29 Abs. 2 StVO 
für die Durchführung einer Veranstaltung auf 
öffentlichem Verkehrsgrund

Landratsamt Augsburg 
- Straßenverkehrsbehörde/SG 34- 
Dienststelle Gersthofen 
Tiefenbacherstr. 8 
86368 Gersthofen 
  
e-mail: strassenverkehr@lra-a.bayern.de 
oder per Fax: 0821/3102-1734

Antragsteller DatumPLZ, Ort

Telefon-Nr. des Antragstellers

Telefax-Nr. des Antragstellers

Anlagen:
Lageplan 
Streckenskizze

Nachweis über Veranstalter-
haftpflichtversicherung

Name und Anschrift und Telefon des Veranstalters

ggf. vertreten durch

Art und Ort der Veranstaltung

Beginn (Datum, Uhrzeit, Ort) Ende (Datum, Uhrzeit, Ort)

weitere Detailangaben zum zeitlichen Verlauf (z.B. einzelne Phasen, Räumung des Verkehrsgrundes zu bekannten Verkehrsspitzenzeiten):

Zahl der vorauss. teilnehmenden Personen FahrzeugeFestwagen Musikkapellen Pferde

Streckenverlauf (Streckenbezeichnung) / Flächen, auf der der öffentliche Verkehrsgrund in Anspruch genommen wird / Lageplan mit Streckenplan beilegen

Erklärung: 
Der Veranstalter hat alle Kosten zu ersetzen, die dem Träger der Straßenbaulast durch die Sondernutzung entstehen. Im Übrigen bleiben die gesetzlichen Vorschriften über 
die Haftpflicht des Veranstalters unberührt. 
Anmerkung: Die Veranstaltung stellt eine Sondernutzung im Sinne des § 8 des Bundesfernstraßengesetzes bzw. der entsprechenden Bestimmungen in den 
Straßengesetzen der Länder dar. Der Straßenbaulastträger und die Erlaubnisbehörde übernehmen keinerlei Gewähr, dass die Straßen samt Zubehör durch die 
Sondernutzung uneingeschränkt benutzt werden können. Den Straßenbaulastträger trifft im Rahmen der Sondernutzung keinerlei Haftung wegen Verletzung der 
Verkehrssicherungspflicht.

Unterschrift des verantwortlichen Antragstellers
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